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Reportage

«Spezieller Küchendienst» in Spezialeinheiten der
US Air Force

Zivildienst
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Vo/v Hart/wut Schauer

Die Spezialeinheiten am Boden
sind eng auf die Zusammenarbeit
mit den so genannten «Air Com-
mandos» angewiesen, die beson-
ders bei Dunkelheit und unter
schwierigsten Wetter- und Geliin-
debedingungen Green Berets und

Rangers in hochmodernen Spezi-
alflugzeugen und Hubschraubern

transportieren, bei Krisen und
Unfällen evakuieren, die Versor-

gung übernehmen und mit «gun-
ships» (Kanonenbooten aus der

Luft) Feuerschutz von oben

geben.

So stehen auch die «Dienstieis-
ter» im Hauptstützpunkt Hurlburt
Field, Fla, ständig im Stress.

Dabei nehmen die Verpflegungs-
dienste eine nicht zu untcrschät-
zende Rolle ein. Als einzigste
Versorgungs-Staffel der gesam-
ten US Air Force arbeitet die

Flugküche der I6th Services

Squadron an sieben Tagen in der

Woche 24 Stunden rund um die
Uhr. Nach den Worten des

Küchenchefs erhält das fliegen-
de Personal so genannte «llight
meals», das technische Personal

«ground meals». Die Küche füllt
die Lücke Für solche Soldaten, die

aus dienstlichen Gründen nicht
während der üblichen Zeit essen
können. Es besteht die Möglich-
keit, vorbereitete Gerichte ab/u-
holen, in die Unterkunft mit/u-
nehmen und dort mit der Mikro-
welle zu erhitzen.

Langeweile und Routinedienst
sind unbekannt. Es ist immer
etwas los. Ähnlich wie in einem
Schnellimbiss nimmt das Perso-
nal direkt die Bestellung an und
bereitet sofort selbst das Essen

wünschgemäss zu. Es gibt auch
keine Spezialisierung. Die Köche
nehmen selbst die Bestellung an,
übernehmen die Zubereitung,
kümmern sich um die Technik

und den Einkauf. So lernt der
Nachwuchs das notwendige
Know-how schneller und griind-
lieber als in einer Grossküche.

Das Lieblingsgericht sind die
«Commando Cookies» (Korn-
mando-Kekse). Sie werden wähl-
weise in vier Geschmacksrich-

tungen hergestellt. Die Besatun-

gen essen sie gerne während ihrer

anstrengenden Flüge. In der

Regel erhalten leichte schnelle
Gerichte den Vorzug. Besonders
beliebt sind Pizza und Salate.

253 Köche

-r. Im vergangenen August hat-
te das Bundesheer Österreich in

Nieder- und Oberösterreich,
Salzburg und Tirol Hochwas-
ser-Assistenzeinsatz. Insgesamt
wurden dazu über 102 000

Manntage registriert. An zivi-
le Personen wurden 25 304 und

an Soldaten im Einsatz 114 17<S

Verpflegungsportionen abge-
geben. Im Einsatz standen 253
Köche und zehn Feldküchen.
Total 440 350 Liter Wasser-

mengen wurden durch Aufbe-
reitungsanlagcn gefiltert.

Der Zivildienst soll weiterhin
anderthalbmal so lange dauern
wie der verweigerte Militärdienst.
Die Sicherheitspolitische Koni-
mission des Ständerates (SiK) ist

wie der Nationalrat gegen den

vom Bundesrat vorgeschlagenen
tieferen Faktor 1,3. Der Entscheid
fiel in der SiK mit 6 zu 4 Stirn-

men, wie die Parlamentsdicnstc
mitteilten. Die Kommissionsmin-
derheit ist mit dem Bundesrat der

Auffassung, tlass die Gewissens-

prüfung eine hinreichende Hürde
darstelle, so dass die Dauer des

Zivildienstes verkürzt werden
könne.

Neues
Rekrutierungssysteivi

Kürzlich begann in Mels SG ein

neues Zeitalter bei der Rckrutic-

rung der Armeeangehörigen. An
Stelle der bisherigen Aushebung
erfolgt die Einteilung zu Armee
oder Zivilschutz in einem zweitä-
gigen, ab nächstem Jahr in einem

dreitägigen Verfahren. Ein Ziel
ist es, die hohe Aussteigerquote
während der RS zu senken. Ins-

gesamt werden sich aber weiter-
hin 50 Prozent der Schweizer
früher oder später bei der Armee
abmelden.

Armee XXI kommt
vors Volk

-r. Der Anfang der Unterschrift
tensammlung war äusserst harzig
verlaufen. Doch nun habe das

Bürgerkomitee die nötigen 50 000
Unterschriften zusammen, sagte
Georg Ober-Kassebaum, Präsi-
dent der Interessengemeinschaft
Miliz, gegenüber der «Berner
Zeitung». Dass dies trotz der
Festtage gelungen sei, sei ein

Erfolg. Nahezu 60 000 Unter-
Schriften sollen es sein.

Die Besatzungen der Spezialhubschrauber sind rund um die Uhr im Einsatz und können keine festen Essenszeiten einhalten.

Auch der Präsident des feder-
führenden Bürgerkomitees, alt
Divisionär Hans Wächter sagte,
dass es zur Abstimmung komme.
Die 100-tägige Sammelfrist lief
am 23. Januar ab. Das Volk
stimmt voraussichtlich im Mai
über die Armee XXI ab.
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Schweizer Milch: ein Perpetuum politicum
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Die Wirklichkeit der Schweizer | «Milchzyklus» sollte sich nach
«Milchstrasse» sah und sieht pro-
saischer aus: Verkehrsstörungen,
Kollisionen und «Überschwem-
jungen». Nicht gegen Nöte und
Mängel, sondern gegen den Über-
fluss «dieser Nahrungsfülle»
musste angekämpft werden. Mit
jeder Preisstützung erhöhte sich
der Milchüberfluss, den die Lan-
desväter verringern wollten. Die
Milchwirtschaft und ihre «Deri-
vate» Käse, Rahm und Butter sind
keine «Himmelreiche», sondern
"eben der Anpassung an die
natürlichen Bedingungen Pro-
ukte der Agrikultivierung, der
'"'wicklung des Verkehrswe-

sens, neuer Verarbcitungs- und
Konservierungstechnologien und
Innerlichen Gevvinnstrebens. Vor

allem aber ist die Milch, als ein
«Sinnbild tlüssigen Segens», ein
olitikum. Butter, Käse und mit

'"nen zahlreiche andere Produk-

p," .Ernährung ""d Gesundheit,
leischproduktion, Einkommen,

Aussenhandel, Ökologie, Wetter,
lerschutz und nicht zuletzt die

Portemonnaies der Verbraucher
""d des Bundes beeinflussen ein-
ander wechselseitig. Deshalb ist
"nsere «Milchverfassung» auch
no kompliziert, und niemand will
sie wirklich reformieren.

der Infrastruktur kam
der Export

®r Export von Zuchtvieh und
Käse auf ausländische Märkte
gelang erst richtig mit dem Aus-

au der Alpenstrassen. Nach der
röf tnung der Gotthardbahn stieg

er um ein Vielfaches. Der Dreis-
sigjährige Krieg bescherte dem

äse eine Hochkonjunktur, die
anschliessend wegen der Oberin-
vestitionen prompt in eine lange

satzkrise umschlug. Dieser

I den beiden Weltkriegen wieder-
holen. Um die für die Käseher-

Stellung notwendige Milchmen-

ge zu produzieren, gaben viele
Bauern (auch des Hirtenlandes)
den bis in hohe Lagen betriebe-

nen Ackerbau auf. In Unterwal-
den etwa soll um 1600 die Aus-
fuhr von Käse verboten worden
sein, weil das weitere Abholzen
der Wälder zur Gewinnung neu-

er Alpen und zur Intensivierung
tier Viehwirtschaft zu Über-

schwemmungen geführt hatte.

Mit der Eisenbahn wurde der

Getreideimport billiger. Von der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts an ergab sich damit ein wei-
terer Strukturwandel hin zur
Gras-, Milch- und Käsewirt-
schaft. Die Milchkühe und Käse-

reien nahmen ständig zu. 1866

betrug der Milchviehbestand

ganze 553 205 Stück, 1926 zähl-

te man 875 874; im gleichen Zeit-

räum stieg der mittlere Jahres-

milchertrag je Kuh von 1995 auf
2880 Kilogramm und die gesam-
te Milcherzeugung von 11,8 Mil-
lionen Doppelzentner (à 100 kg)
auf 24,7 Millionen Doppelzent-
ner. Die neue, industrielle Milch-
Verwertung mit den seit 1865 ein-

geführten Kondensmilchsiederei-

en und der seit 1875 betriebenen
Fabrikation von Milchschokola-
de erhöhte sich die Milchnach-
frage weiter und damit auch ihre
Produktion. Das wiederum führ-
te bald zu Absatzschwierigkeiten
der Überproduktion und zu gros-
sen Preisschwankungen.

Vor dem Ersten Weltkrieg igno-
rierten die staatlichen Institutio-
nen Störungen des Milchmark-
tes. Die Milchwirtschaft behalf
sich mit kollektiven Selbsthilfe-

massnahmen und Selbstregulie-
rungen. Zwischen 1863 und 1914
wurden 58 Vereine, Verbände
und Genossenschaften der Milch-
und Käsewirtschaft gegründet.
Die Käser schlössen sich zusam-
men, um Preisüberbietungen
durch Milchaufkäufer zu verhin-
dem. Aus dem Kampf gegen die
Nachfragemacht der grossen pri-
vaten Käseexporteure entstand
1914 eine genossenschaftliche
Verkaufsorganisation (die späte-
re Käseunion). Am Vorabend des
Ersten Weltkrieges erreichte der

Export mit 36 129 Tonnen Käse
und 45 392 Tonnen Kondens-
milch Höchstmengen. Der Milch-
preis stieg zunächst um etwa 30
Prozent und während des Ersten
Weltkrieges um weitere 105 Pro-
zent. Danach brach er zusammen
und reduzierte sich bis 1934 um
rund 57 Prozent (der Produzen-
tenpreis 1918 betrug 31 Rappen,
1934 dagegen nur 18,5 Rappen).

Der Preisverfall hatte externe und
interne Gründe. Schon während
der Weltwirtschaftskrise war die
Schweiz zu einem Hochpreisland
geworden mit nachteiligen Fol-

gen für den Käseexport (und da-
mit die entsprechende Milchnach-
frage). Ausserdem hatten die
Käseproduzenten im Allgäu, in

Vorarlberg und in Oberitalien
aufgeholt und schützten sich mit
Zöllen.

Überraschenderweise stieg nach
dem Ersten Weltkrieg der Butte-
rimport stark an, was die Nach-
frage und den Preis der Milch
zusätzlich drückte. Da die
Käseindustrie nicht mehr in der
Lage war, die Milchmenge abzu-
nehmen, musste der Butterimport
gedrosselt bzw. mit Zöllen belas-
tet werden. Schon damals ver-
wendete Bern solche Zolleinnah-
men zur Subventionierung der
Milchwirtschaft. Das führte zu
Regulierungen auch des Butter-
marktes. Daraus entstand 1932
die Schweizerische Zentralstelle
für Butterversorgung (die späte-
re Butyra). Doch auch die
geschützte Butterindustrie konn-
te die Milchüberschüsse nicht
abnehmen. Zu allem Übel wan-
derte tier grösste Betrieb der

Milchkonservenindustrie (Nestlé)
1932 noch ins Ausland ab.
Dadurch sank der Anteil der
Fabrikationsmilch an der gesam-
ten Milchmenge von 12% im Jah-
re 1932 auf 1,35% im Jahre 1935.

Erste staatliche Stützungen des
Milchpreises erfolgten ab 1922.
nachdem er von 36 auf 19 Rap-
pen abgestürzt war. Der Bund
schoss 5 Millionen Franken à
fonds perdu zu und holte 20 Mil-
lionen Franken über die Zollzu-
schläge auf importierte Butter,
Fette und Futtermittel herein. Als
Folge der Weltwirtschaftskrise
von 1929 wurden bis 1939 wei-
tere Stützungsmassnahmen not-
wendig. Dank dieser Regulierun-
gen kam es während der ersten
Kriegsjahre nicht zu grösseren
Problemen bei der Milchversor-
gung.

Die Geburt der
Milchbürokratie

Bis 1931 gewährte Bern die Sub-
ventionen ohne Auflagen. Mit der
Verschärfung der Krise und der
Erhöhung der Bundesbeiträge
(von 6 Millionen 1932 auf 20
Millionen Franken 1934) baute
der Bund sein Subventionsins-
trumentarium aus. Gemäss der
Verordnung von 1932 stellte er
den milchwirtschaftlichen Be-
rufsverbänden Bundesbeiträge
von 50% an die Kosten der
Errichtung von Käsereien und des
Ausbaus der Stallinspektionen
bereit. Mit einem dringlichen
Bundesbeschluss von 1932
schöpfte Bern erstmals einen
Rappen von der Konsummilch
ab, um damit den Preis für Ver-
arbeitungsmilch auszugleichen.

Schon 1933 folgte ein weiterer
dringlicher Bundesbeschluss. Mit
der darauf abgestützten Verord-
nung des Bundesrates wurden die
Rindviehhalter angewiesen, ihre
«Kuhhaltung auf den futtereige-
nen Bestand» zu reduzieren. Das

war allerdings kaum praktikabel,
wie es sich in den nächsten Jah-
ren wieder zeigen sollte. Zudem
ermächtigte er den Milchverband,
die Milcheinlieferungen in sei-
nen Sammelstellen zu kontin-
gentieren und auf kontingents-
überschreitenden Ablieferungen
der Bauern Preisabschläge vor-
zunehmen. Weitere Verschärfun-

6imee-Logistik 2/2003



Reportage I Kleine Branchenkunde

gen folgten: Zwangsbeitritt zur
Milchgenossenschaft, intensivere
Kontrollen, Zoll- und Preiszu-
schlüge auf Futtermitteln, Anbau-
prämien für einen milchentla-
Stenden Ackerbau, aber auch
Garantiepreise für Getreide.
Davon profitierten in erster Linie
die Mittellandbauern, die Lage
der Bergbauern wurde dagegen
immer schwieriger. Auf jeden
Fall war jene Milchbürokratie
geboren, welche die Schweiz
seither kennt.

Nach 1945 konnten die Voll-
machtenbeschlüsse über die
Milchwirtschaft nur langsam ab-

gebaut werden. Der Bauernver-
band hatte schon 1942 eine Ein-
gäbe zur Landwirtschaftspolitik
der Nachkriegszeit vorgelegt, in
der er jenes Landwirtschaftsge-
setz verlangte, das 1951/52 ver-
abschiedet wurde. Und was
schreibt der Bundesrat in seiner
Botschaft zum Landwirtschafts-
gesetz? Die neue Agrarpolitik
«kann nur als Ziel haben, die bes-

sere Anpassung der Produktion
an die Absatzmöglichkeiten im
In- und Ausland zu ermöglichen
und das heisst, Abbau der über-
dimensionierten Viehwirtschaft
und Ausdehnung des Ackerbau-
es». Erreicht wurde dieses Ziel
nie. Doch mit dem Paritätslohn
für die Bauern, mit Preisgaranti-
en und Abnahmepflichten für
landwirtschaftliche Produkte ver-
ankerte es ein Instrumentarium,
das die Landwirtschafts- und

Milchpolitik bis auf den heutigen
Tag steuert.

Weil die Milch schon immer der

am intensivsten regulierte Be-
reich der Landwirtschaft war,
kam es zur seltenen Ausnahme,
dass sich die Bundcsversamm-
lung selbst, und nicht wie üblich
den Bundesrat, zum Erlass der

Ausführungsverordnung zum
Landwirtschaftsgesetz ermächtig-
te. Sie umfasste 51 Artikel und
wurde in der Folge «Milchbe-
schluss» 1953 genannt. Befristet
war der Milchbeschluss jeweils
auf vier Jahre; er führte deshalb
bis in die achtziger Jahre immer
wieder zu Auseinandersetzungen.
1959 verschärften die Pariamen-
tarier den Beschluss und nannten
den neuen Teil «Milchwirt-
schaftsbeschluss». Seither wird
die schweizerische «Milchstras-

10

se» durch diese beiden Rcgulie-
rungen kanalisiert, mit kompli-
zierten Folgen.

Mit jedem Preisschub
höhere Milchproduktion

Der Milchbeschluss von 1953

enthält Ausführungsbcstimmun-
gen zum Landwirtschaftsgesetz,
etwa über die Qualitätsförderung,
über den Milchpreis, den Käse-
und Buttermarkt oder über den

(damals konzessionspflichtigen)
Verkauf von Konsummilch. Das
Problem waren und blieben die
wachsenden Überschüsse der

Milchproduktion, die sich je län-

ger desto weniger nur noch mit
Abgaben auf Importen oder
Zuschlägen auf Konsumrahm und
Konsummilch finanzieren lies-
sen. Hinzu kam, dass der Bun-
desrat den Milchpreis im Inter-
esse der Einkommenssicherung
der Bauern gestalten und deshalb

- trotz der Absatzschwierigkei-
ten - immer wieder anheben mus-
ste. Je öfter er den Preis anhob,
desto mehr produzierten die Bau-

cm. Entsprechend stiegen die

Verwertungskosten, auch

« M i Ic hrechnung» gcnannt.

Schon 1957 liess sich eine Milch-
Preiserhöhung auf 45 Rappen
nicht mehr aufEinfuhrzölle, Käse
und Butter überwälzen. So kam

es zunächst zu einer Übergangs-
lösung. Zwei Jahre später 1959)
wurde der Milchwirtschaftsbc-
schluss erlassen. Er legt gesetz-
lieh (damit referendumsfähig)
fest, dass der Bund berechtigt sei,

eigene Mittel in die Milchrech-

nung einzuschiessen und auch die

Milchproduzenten belasten zu
können, wenn die Abschöpfung
aus Zöllen nicht ausreiche.
Der Milchwirtschaftsbeschluss
schrieb vor, dass der Bund die

ersten lü Millionen Franken
Defizit der Milchrechnung selbst

aufzubringen hatte. Die I lälftc der
nächsten 10 Millionen Franken
Defizit konnte er bei den Bauern
durch einen Selbstbehalt auf ihre

Milcheinlieferungen einkassie-
ren. Dieser bescheidene Lcn-
kungsversuch verhinderte aber
nicht, dass die Milchproduktion
und damit die Verwertungsko-
sten und der Bundesanteil weiter
anstiegen. Der Bundesrat musste
schon I960 den Rückbehalt an
der Produzentenmilch von 3 auf

6 Rappen erhöhen. Das bäucrli-
che Referendum dagegen blieb
ohne Erfolg.

Der Erlös für die
«Wurstkühe» blieb unter
den Erwartungen

Inzwischen war der Kuhbestand

von 900 600 (l 958) auf 940 000

(I960) angestiegen und der

Milchpreis von 43 (1957) auf
40,7 Rappen 1961) gefallen. Die
Bauern wurden nach ihrem ver-
lorenen Referendum von 1961

mit einer Erhöhung des Import-
Zuschlages auf Kondensmilch
«getröstet». Immerhin konnte die

Milchlobby im Parlament eine

Aufhebung der Bestimmung
erreichen, dass die Bauern ihren
Viehbestand an ihre betriebs-
eigene Futterbasis anpassen mus-
sten. In den Jahren 1962/3 darf
der Bundesrat für 8 Millionen
Franken Milchprodukte zu Hills-
zwecken «verschenken».

In den Jahren 1962/3 musste auch
der befristete Milchwirtschafts-
beschluss verlängert werden. Die
Verkehrsmilch hatte wieder zuge-
nominell. Der Aufwand für die

Milchverwertung war auf 110

Millionen Franken gestiegen, die

Umlagen reichten bei weitem
nicht mehr aus. In seiner Bot-
schalt führte der Bundesrat aus:
«Das Anwachsen (der Milchlie-
ferungen) in den letzten Jahren
ist auch damit zu erklären, class

der Erlös für abgehende Wurst-
kiihe hinter den Preiserwartun-

gen zurückbleibt.» (Diese armen
«Wurstkühe», wie die Verwal-
tungssprache sie nennt, wurden
vor ihrem Ableben eben länger
gemolken.) Die Bauern beklag-
ten einmal mehr ihre schlechte

Einkommenslage und verlangten
eine auf die Konsumenten abzu-
wälzende Milchpreiserhöhung.
Die Revision des Milchwirt-
schaftsbeschlusses führte zu einer

Erhöhung des Bundesanteils von
10 auf 20 Millionen Franken.

Immer mehr Geld zur
Stützung der Milchpreise

1964/65 wird der Milchpreis auf
53 Rappen erhöht. Gleichzeitig
wurde eine Revision des Milch-
beschlusses von 1953 fällig, weil
der Zielkontlikt zwischen der

Einkommensparität und der

marktgerechten Produktion beste-

lien blieb. Die Verwertungszu-
schüsse für Käse betragen jetzt
60 Millionen und jene für die
Butter 56 Millionen Franken.
Zudem gibt der Beschluss den
Verkauf von pasteurisierter Milch
frei, der Verkauf von offener
Milch bleibt weiterhin bevviIii-
gungspflichtig.

1964 wird auch der Milchwirt-
schaftsbeschluss wieder geändert.
Die Revision bewilligte 80 Mil-
Motten Franken Bundesmittel als

zusätzliche Beiträge für die

Absatzförderung, und sie statu-
iertc Preiszuschläge (auf die Kon-
summilch) von bis zu 3 Rappen.
Dagegen ergreift der LdU das

Referendum, ohne Erfolg.

1968 muss der Milchwirtschafts-
beschluss von 1965 (vor Fristen-
ablatif) erneut angepasst werden.
Der Bundesrat sprach von kriti-
sehen Überschüssen und einem

Sanierungsbedarf des Milch-
marktes. Der Lagerbestand von
Käse war von 1 I 450 Tonnen
(1964) auf 18 016 Tonnen(1967)
und die Verwertungskosten
waren von I 1 I Millionen 1964)
auf232 Millionen Franken) 1968)

gestiegen. Deshalb sollte das

Instrumentarium mit einem dring-
liehen Bundesbeschlttss ver-
schärft, die Heraufsetzung des

Preiszuschlags auf 6 Rappen
sichergestellt und eine Abgabe
auf Futtermittel festgesetzt wer-
den. Auch der Preiszuschlag auf
importierte Magermilch wurde
erhöht, im folgenden Jahr aber
wieder gesenkt. Im Übrigen wur-
den die Subventionen für Käl-
bermäster wieder abgeschafft.
Da die «Milchschwemme» an-
hielt, erging 1970/71 ein Bun-
dcsbeschluss «über zusätzliche
wirtschaftliche und finanzielle
Massnahmen der Milchwirt-
schalt». Er bringt mit der Fi.xie-

rung einer Basismenge der Ver-
kehrsmilchproduktion (Global-
kontingentierung) und Bcslim-
mungen über progressiv anstei-
gende Kostenanteile der Produ-
zenten für den Fall, dass sie das

Kontingent überschreiten, neue

Lenkungsinstrumente. Ausser-
dem wurde der Bund mit 100

Millionen Franken an der Milch-
rcchnung in die Pflicht genom-
men. Im Jahre 1973 darf er
Milchprodukte im Wert von 50

Millionen Franken «verschen-
keil".

Armee-Logistik 2/2003



Reportage I Kleine Branchenkunde

1974 steht die Revision des

Milchwirtschaftsbeschlusses von
1971 an. Ein weiteres Problem
sind die von 68 900 (I960) auf
97 000 Tonnen (1973) stark ge-
wachsencn Käseimporte. Die
Finanzverwaltung erhebt deshalb
Preiszuschläge an der Grenze,
gleichzeitig werden die Milch-
freimengen in den Berggebieten
von 8000 auf 20 000 Kilogramm
heraufgesetzt und der Kredit für
«Milchgeschenke» auf 63 Mil-
lionen Franken erhöht. Drei .Iah-
re später kommt es zur regulären
Änderung des Milchbeschlusses.
Neben der Abschaffung obsole-
ter Regulierungen wird jetzt die
Produktionslenkung zentral.

Angesichts der «übermässigen
Milchlieferungen» verabschiedet
Bern 1979" einen neuen
Milchwirtschaftsbeschluss, der
die Globalkontingentierung von
1971 verankert. Den Produzen-
tenanted bei Überschreitungen
der Basismenge setzt Bern auf
40 Rappen, kann ihn aber bis auf
00 Rappen pro Liter erhöhen. Das
Parlament befreit allerdings die
Berggebiete von dieser Kontin-
gentierung. Aber Stall bauten wer-
den bewilligungspflichtig. Dies-
mal ergreifen welsche Kleinbau-
ern ein Referendum. Ohne Erfolg.

Trotz der Globalkontingentierung
stieg der Aufwand für die Milch-
rechnung im Jahre 1985 auf 818
Millionen Franken. Das Paria-
ment verlangte eine dringliche
Revision des geltenden Milch-
Wirtschaftsbeschlusses und woll-
te die einzelbetriebliehe Kontin-
gentsüberschreitung mit bis zu 85

Rappen pro Liter sanktionieren.
Der Bundesrat schlug 80 Rappen
for, und im endgültigen Be-
schluss einigten sich Parlament
und Bundesrat auf 80 bis 85 Rap-
Pen. Eine ordentliche Änderung
des Milchwirtschaftsbeschlusses
muss wegen Verzögerungen im
Parlament auf 1988 verschoben
werden.

Langsame Erkenntnis der
Produktionsstimulierenden
Wirkungen

Inzwischen wurden die (parado-
ten) produktionsstimulierenden
Wirkungen der einkommensstüt-
Menden Milchpreispolitik erkannt.
T*er technische Fortschritt, For-
schung und Ausbildung sowie die
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Investitionsförderung haben die

Produktion zusätzlich verstärkt.

In der Getreidewirtschaft hatte

sich in jenen Jahren Ähnliches

abgespielt. 1975 propagierte der

Bauernverband eine Erweiterung
der Ackerbaufläche von 250 000

auf 300 000 Hektaren, um so die

Milchwirtschaft zu entlasten.

1988 wurde dieses Ziel erreicht.

Weil sich jedoch der Ertrag seit

1970 verdoppelt hatte, baute sich

zulasten der Bundeskasse und der

Steuerzahler ein Getreideberg
auf. Griffige Lenkungsmassnah-

men waren das Gebot der Stun-

de.

So folgte 1991 ein befristeter
Bundesbeschluss mit Lenkungs-
massnahmen für den Pflanzen-

bau (Getreide und Futtermittel
auch für die Milchproduktion).
Zugleich erfolgte in einer ersten

Phase eine Änderung des Land-

wirtschaftsgesetzes von 1952 mit

tier Einführung von Stilllegungs-
prämien im Ackerbau, integrier-

ter Produktion (extensive Nut-

zung von Landwirtschafts-
flächen) und dem Wechsel von

produktions- zu flächenbezoge-

neu Prämien. Die Kosten für den

Bund werden auf 107,5 Millio-
nen Franken geschätzt. Die

Milchwirtschaft ist nur indirekt
betroffen. 1992 folgte die zwei-

te Novellierung des Landwirt-
schaftsgesetzes, das Direktzah-

hingen für die Bauern ermög-
licht.(Beide Revisionen entstan-

den unter dem Eindruck des

geplanten EWR-Beitritts.) Ihrste-
hen zwei Volksinitiativen ge-
genüber, eine lancierte der Bau-

ernverband und die zweite 23

Organisationen der Konsumen-
ten und der Umweltschützer. Der
Bauernverband will einen Lei-
stungsauftrag (natürlich mit ent-

sprechenden staatlichen Zahlun-

gen), dem der Bundesrat einen

Gegenvorschlag gegenüberstellt.
Daraufhin zogen die Bauern ihre

Initiative zurück, der Gegcnvor-
schlag scheiterte jedoch in der

Volksabstimmung.

Im Gegensatz dazu findet der

Gegenvorschlag des Bundesrats

zur Volksinitiative der Konsu-
menten eine Mehrheit und wird
1996 zum neuen Landwirt-
schaftsartikel. Erfolglos war die

vorausgehende Politik nicht. Bis
1996 verlegten sich 60% der

Landwirte auf die integrierte Pro-

duktion; 40% erhalten Direkt-
Zahlungen für besondere ökolo-
gischc Leistungen.

Nach der Ablehnung des EWR-
Vertrages drängte sich eine Libe-
ralisierung des schweizerischen
Binnenmarktes auf, der auch die
Landwirtschaft nicht verschonte.
Ein neuer Milchwirtschaftsbe-
schluss ermöglicht den Handel
mit individuellen Milchkontin-
genten (nur für Talbauern). Wer
sein Kontingent um 1000 kg
überschreitet, riskiert Kürzungen.
Gegen diesen Beschluss und die
zweite Novellierung lancieren die
Kleinbauern ein Doppclreferen-
dum, mit Erfolg.

1999 folgt wieder ein Bundesbe-
schluss über «wirtschaftliche und
finanzielle Mittel für die Land-
Wirtschaft» (Agrar-Programm
2003). Es will eine weitere Libe-
ralisierung der Milchwirtschaft
und sieht einen Kreditrahmen von
14,029 Milliarden Franken für die
Jahre 2000 bis 2003 vor, davon

2,453 Milliarden für die Milch
und 197 Millionen für die Vieh-
zucht, mithin jährlich rund 662

Millionen, von denen etwa 233

Millionen an die Bauern, 201

Millionen in die Exporthilfe, 190

Millionen in die Verwertungsbe-
triebe und 36 in die Veredelung
fliessen. Künftig soll es statt einer

Milchpreisgarantie einen «Ziel-
preis» geben, Kontingente kön-

nen auch vermietet werden und
natürlich sind Marktstützungen
vorgesehen. (Interessanterweise
bezogen auch die Milchverwcr-
ter Subventionen: Nestlé 10 Mil-
lionen und die Migros 11 Mil-
lionen.)

Im April 2002 erschien die Bot-
schaft des Bunderates für eine

Fortsetzung dieses Bundesbe-
Schlusses (Agrar-Programm
2007). die im Dezember 2002 im
Ständerat behandelt wurde. Sie

verbindet Nachhaltigkeit mit der
Absicht weiterer Flexibilisierung
der Milchwirtschaft und damit
einen sukzessiven Ausstieg aus
der Milchkontingentierung und
den garantierten Produktions-

mengen bis zum Jahr 2009. Vor-
gesehen sind für das Agrarpro-
gramm bis 2007 insgesamt 14

Milliarden Franken. Davon betra-

gen die Direktzahlungen bereits
10,617 Milliarden Franken.

Presseberichten zufolge stehen
neue Kollisionen auf der «Milch-
Strasse» bevor. «Dunkle Wolken
ziehen auf, obwohl der Bund pro
Jahr und Betrieb 50 000 Franken
investiere», wie sich Bundesrat
Couchepin im Tages-Anzeiger
vom 17.8.2002 zitieren liess.
Wenn das ein Durchschnittswert
ist, dann beziehen grosse Betrie-
be offensichtlich Subventionen in
dreistelliger Höhe! «Der Absatz
stockt, während die Kühe weiter
Milch geben. Die Lager sind
gefüllt und im Ausland sind die
Milchpreise gesunken», so die
Neue Zürcher Zeitung in ihrer
Ausgabe vom 18.7.2002. Die
Rede ist von 200 Millionen Kilo-
gramm überschüssiger Milch im
laufenden Jahr (NZZ, 7.9.2002).
Inzwischen wurde «Swiss Dairy
Food», ein grosser Milchverar-
heiter, der 1999 noch 82 Millio-
nen Franken Subventionen bezog,
zahlungsunfähig.

«Mit der Agrarpolitik 2007, wie
der Bundesrat sie vorschlage, sei
die Existenz von Tausenden von
Bauernfamilien gefährdet. Schon
heute, da ein Drittel der Bauern-
schaft unter der Armutsgrenze
lebe, müssten eigentlich überall
die Alarmglocken läuten», so ein
Bauernverbandsfunktionär im

Tages-Anzeiger vom 20.8.2002.
Und ein anderer im gleichen
Blatt: «Es wäre billiger, die But-
ter zu verbrennen, als sie am
Schweizer Markt loszuwerden.»

* * *

f»7irt ans /Wz? die Mi/«/;, ei«

«Sinn/n/dy/t/ssigen Segens», nie/;?

ins L/ir?en/and, sondern ins «Jam-
merta/ der Z.andvvir?sc/;a/?» 1' 7a?-

sacLe ist, wie dieser /ds/orisc/ze

d/viss des scLweizeriscAen Tand-

w>ir?se/;a/?sin?erven?ionism«s
zeig/, dass die Lage immer ver-
/a/;rener wird. Line /comg/izier?e,

?e;;re ßüro/craiie veriei/i immer
me/ir Ge/d, a/>er niemand is?

za/rieden. Die Ä7age is? der Grass
des Schweizer Landwirts.

D/'ever //z/zdzV/7e w/z/z
/i/c/jf c7/z//?tz//ge /Je/V/ag
/.vf de/// W?c7ze//ftm'c7zf
de/- ßz///A ./////'z/s ßt/r v/////
/6. dt/////t//' ('/;//;?//////;/'//.
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